
Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Stadtkämmerer: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Beigeordneter 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

Stadtbaurat: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 21.10.2009 

 Vorlage Nr. 09/0419 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Holzmann 09.11.2009  

Rat Bürgermeister Roland 12.11.2009  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Zustimmung zur Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendun-
gen/Auszahlungen gem. § 83 GO NRW für das Haushaltsjahr 2009 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Laut der beigefügten Zusammenstellung betragen die über-/außerplanmäßigen 
 
 
Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnisplan  1.400.000,-€ 
 
Auszahlungen im investiven Finanzplan         37.000,-€. 
 
 
Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Zusammenstellung. 
 
 
 
Hinweis 
 
Im Finanzstatusbericht mit Stand vom 31.07.2009 habe ich bereits darauf hingewiesen, 
dass sich im Personalbudget zum 31.12.2009 ein Mehraufwand von rd. 1,9 Mio. €  
abzeichnet. 
Der konkrete Bedarf kann jedoch erst nach Ermittlung der Pensions- und  
Beihilferückstellungen zum Stichtag 31.12.2009 benannt werden. 
Die Mittelbereitstellung kann daher erst im I. Quartal 2010 erfolgen. 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
Den in der beigefügten Zusammenstellung aufgeführten über-/außerplanmäßigen 
 
Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnisplan i. H. v.  1.400.000,- € 
 
Auszahlungen im insvestiven Finanzplan i.H.v.         37.000,-€ 
 
wird gem. § 83 GO NRW zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

        (Roland) 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


